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Die Stadt Leipzig kündigt an, mit Wirkung zum 1. Januar 2022 
die Gewässerunterhaltungsabgaben aufgrund der Gewässerunter-
haltungssatzung der Stadt Leipzig, Beschluss Nr. VI-DS-03119 in 
der Ratsversammlung vom 12.04.2017, veröffentlicht im Leipziger 
Amts-Blatt Nr. 8 vom 22.04.2017, mit Änderungen neu zu fassen und 
zu kalkulieren.
Die Stadt Leipzig kündigt weiter an, dass das Beschlussverfahren 
zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung der Stadt Leipzig, 
Beschluss Nr. VI-DS-03119 in der Ratsversammlung vom 12.04.2017, 
veröffentlicht im Leipziger Amts-Blatt Nr. 8 vom 22.04.2017 mit Wir-
kung ab dem 01. Januar 2022 eingeleitet ist und der Stadtrat über die 

Änderungen der Satzung voraussichtlich im 2. Quartal des Jahres 2022 
beschließen wird. Die Änderungssatzung soll zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewässerunterhaltungssatzung 
mit ihren Änderungen für die Zeit vom 01. Januar 2022 bis zu ihrem 
Inkrafttreten einen in der Vergangenheit begonnenen aber noch 
nicht abgeschlossenen Sachverhalt für die Zukunft neu regeln wird 
(unechte Rückwirkung). Diese Vorgehensweise hat das Bundesver-
fassungsgericht bereits für Rechtens befunden (BVerfG 2 BvR 882/97 
v. 03.12.1997). ■

Amt für Stadtgrün und Gewässer

Vorankündigung Gewässerunterhaltungssatzung

Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 

Der vollständige Jahresabschluss wurde am 7. September 2021 im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. ■

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird die 
Amtliche Bekanntmachung der Widmung für den öffentlichen Ver-
kehr, vom 04.09.2021 im Leipziger Amtsblatt-Nr. 10/21 (elektronisches 
Amtsblatt) und 16/21 vom 11.09.2021, hiermit korrigiert. Die Korrektur 
ist unten im Text hervorgehoben.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung:
OT Schönefeld-Abtnaundorf
Thieriotstraße, Teilfläche Flurstück 18/14 sowie Flurstück 19/9 jeweils 
Gemarkung Schönefeld von Robert-Blum-Straße bis Höhe Flurstück 
18/12 Gemarkung Schönefeld, Gesamtlänge ca. 121 m, Ortsstraße 
unbeschränkt.
Thieriotstraße, Teilfläche Flurstück 18/14 und Flurstück 264/41 jeweils 
Gemarkung Schönefeld von Höhe Flurstück 18/12 Gemarkung Schöne-
feld bis Löbauer Straße, Gesamtlänge ca. 21 m, beschränkt öffentlicher 
Weg (Fahrrad- und Fußgängerverkehr). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Bekanntmachung der Stadt- und 
Kreissparkasse Leipzig 

Korrektur der Amtlichen Bekanntmachung 
der Widmung vom 30.07.2021, Thieriotstraße 

veröffentlicht im Amtsblatt-Nr. 10/21 am 
04.09.2021 (Elektronisches Amtsblatt)  

und 16/21 am 11.09.2021 (Druckausgabe)

Ladengeschäft im  
Leipziger Zentrum

Lage:      Markt 1 in 04109 Leipzig
Vermietbare Fläche:   59,63 m² (Laden)
      24,30 m² (Keller)
Gesamtkaltmiete:   38.000 Euro pro Jahr
Nebenkosten:   6.000 Euro pro Jahr
Zahlungsweise:   monatlich
Eigentümer:    Stadt Leipzig
Kontakt Kulturamt:  0341 123-4282 
      kulturamt@leipzig.de
 
Die Stadt Leipzig vermietet aus ihrem Eigentum ein Ladengeschäft 
im Leipziger Zentrum. Senden Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung 
eines Nutzungskonzeptes bitte bis zum 14.01.2022 an: Stadt Leipzig, 
Kulturamt, z. Hd. Frau Haamann, Thomasiusstraße 1, 04109 Leipzig. 
Aufgrund rechtlicher Gegebenheiten kann kein gastronomisches Profil 
berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Exposé. ■

(Angaben ohne Gewähr)

www.leipzig.de/immobilien

Die Stadt Leipzig setzt die Erhebung der Gästetaxe rückwirkend zum 
22. November 2021 bis auf weiteres aus. Grund ist die weitgehende 
Schließung von Freizeit-, Erholungs- und Kultureinrichtungen im 
Rahmen der vom Freistaat Sachsen beschlossenen Corona-Notfall-
Verordnung.
Die Gästetaxesatzung der Stadt Leipzig (GTS) ist jedoch weiterhin in 
Kraft, daher besteht die Meldepflicht der Unterkunftgeber fort.
Die aktuellen Informationen sind einsehbar unter www.leipzig.de/
gaestetaxe. ■

Leipzig setzt die Gästetaxe aus

http://www.leipzig.de/immobilien
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Verlängerungen der Durchführungszeiträume der sechs 
Sanierungsgebiete Leipzig-Connewitz/ 

Biedermannstraße, Leipzig-Lindenau II, Leipzig-Gohlis, 
Innerer Süden, Kleinzschocher und Neuschönefeld 

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 

„Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
8. Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der 
Stadt Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 
Baugesetzbuch bis zum 31.12.2022 verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten  

Sanierungsgebiet „Leipzig-Lindenau II“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 8. 
Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der Stadt 
Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Leip-
zig-Lindenau II“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 
31.12.2022 verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten  

Sanierungsgebiet „Leipzig-Gohlis“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 8. 
Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der Stadt 
Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Leipzig-
Gohlis“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2023 
verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten  

Sanierungsgebiet „Innerer Süden“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 8. 
Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der Stadt 
Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Innerer 
Süden“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2023 
verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten  

Sanierungsgebiet „Kleinzschocher“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
8. Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der 
Stadt Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Kleinzschocher“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 
31.12.2022 verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten  

Sanierungsgebiet „Neuschönefeld“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
8. Dezember 2021 beschlossen, dass die Laufzeit der Satzung der 
Stadt Leipzig über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Neuschönefeld“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 
31.12.2022 verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.12., 17.00 Uhr, Neues 
Rathaus, Sitzungssaal des Stadtrates 
 - Eröffnung und Begrüßung 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 06.12.2021 
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Cichoriusstraße 8
 - für sozialen Wohnungsbau –  Zweitvorlage – VII-DS-06375

Beschlüsse aus der 38. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 08.11.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 39. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 22.11.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 
 -

Ortschaftsrat Plaußig
17.12.2021, 19.00 Uhr – Videokonferenz
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/ort-
schaftsraete/plaussig

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Stadtbezirksbeiräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht 
vor. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie 
den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de
 
Gemeinsame Sitzung SBB Südwest und SBB Altwest
13.12.2021, 18.00 Uhr – Videokonferenz
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY-
1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwOTY3%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-bc19-5d4462
27d778%22%2c%22Oid%22%3a%2269683106-b076-4850-a256-50d1ef-
fe5c79%22%7d 
Stadtbezirksbeirat West
03.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-west und im Allris. 
 - Einwohneranfragen
 - Bebauungsplan Nr. 459 „Energiestandort Lausen“ Freigabe zur früh-

zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südost
04.01.2022, 18.30 Uhr – Videokonferenz
Den Link zur Sitzung und die Tagesordnung finden Sie auf  http://www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
 - Stadtbezirksbudget
 - Verbesserung der Fußwegsicherheit im Bereich Augustinerstraße

Stadtbezirksbeirat Ost
05.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter https://ratsinformation.
leipzig.de/allris_leipzig_public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false
 - Sanierung und Umgestaltung der Margaretenstraße zwischen Elsastraße 

und Reclamstraße
 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Cichoriusstraße 8 für 

sozialen Wohnungsbau
 - Eine zukünftig frühzeitliche Beteiligung der Stadtbezirksbeiräte und 

Ortschaftsräte an Bauordnungsverfahren mit erheblicher Auswirkung 
auf Stadtbezirke und Ortschaften

 - Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Nordost
05.01.2022, 17.30 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost und im Allris. 
 - Einwohneranfragen
 - Gespräch mit Bürgermeister und Paten des Stadtbezirkbeirats Torsten 

Bonew
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nord
06.01.2022, 17.30 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord und im Allris.
- Einwohneranfragen 
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Erneuerung des Spielplatzes im 

Schillerhain mit Ausbau der Wegeanbindung von der Ferchnerstraße 
zur Haltestelle Platnerstraße

 - Baubeschluss: Sanierung und Umgestaltung der Cöthner Straße und 
der Mottelerstraße im Abschnitt nördlich der Georg-Schumann-Straße 

 - Nachbereitung Gespräch zum Eutritzscher Markt 
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nordwest
06.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Den Link zur Sitzung und die Tagesordnung finden Sie auf  http://www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
 - Stadtbezirksbudget
 - Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 341 „Seelenbinder-

straße, südlicher Teil – Nutzungsarten“; Stadtbezirk: Nordwest, Ortsteil: 
Möckern; Durchführung der öffentlichen Auslegung im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Linkelstraße von Stahmelner Straße 
bis Georg-Schumann-Straße ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/ortschaftsraete/plaussig 
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/ortschaftsraete/plaussig 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMzY1Y2QtNjA4NS00OGI5LThlMzQtNWIyYTZjNzAwO
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false 
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 17/2021 · 11.12.2021

4

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Dresden vom 
22.11.2021 wird das Flurstück 355/5 der Stadt Leipzig, Gemarkung 
Stötteritz von Bahnbetriebszwecken freigestellt (siehe kartenmäßige 
Darstellung).

Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Pla-
nungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über.

Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 0341 1 23-49 48. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Freistellungsflächen in Leipzig-Stötteritz (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Über die Genehmigung der Veräußerung der nachstehenden Grund-
stücke ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu ent-
scheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbereiter 
und erwerbstätiger Landwirt für die Grundstücke vorhanden ist.

Gemarkung:  Knautnaundorf
Flurstück:  245/11 
     0,9556 ha; Grünland, stark mit Bäumen und  
     Sträuchern bewachsen
     180/10 
     0,0014 ha Grünland
    
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der Grund-
stücke interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe des 
AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 0172/21 bis zum 04.01.2022 ihr 
Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen 
Preis sie bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten 
würden. ■

Freistellung von Bahnbetriebszwecken  
für Flächen der Eisenbahn des Bundes  

in Leipzig-Stötteritz

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung von landwirt-

schaftlichen Grundstücken
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Anhörungsverfahren im Planfeststellungsverfahren  
zum Vorhaben Lebendige Luppe, Bauabschnitt 4 – 

Zschampert – erneute Veröffentlichung und  
ersatzweise Auslegung der Planunterlagen

Für das oben genannte Vorhaben führt die Landesdirektion Sachsen 
auf Antrag der Stadt Leipzig als Vorhabenträgerin für das gemeinsame 
Projekt der Städte Schkeuditz und Leipzig unter dem Geschäftszeichen 
Gz.: L42-0522/529 ein Planfeststellungsverfahren nach § 68 Absatz 1 
und § 70 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit den 
§§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durch. 

Das Vorhaben wird auf Antrag der Vorhabenträgerin einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterzogen, da dies angesichts Größe und 
Auswirkungen zweckmäßig ist. Da das Verfahren zur Unterrichtung 
über die voraussichtlich beizubringenden Unterlagen nach § 5 Absatz 
1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
des Gesetzes, die vor dem 16. Mai 2017 galt, eingeleitet wurde (UVPG 
a. F.), ist die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der aktuellen 
Fassung (UVPG) auch nach der alten Fassung zu Ende zu führen.

Für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens einschl. der 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung hat die Vorha-
benträgerin den Plan einschließlich Zeichnungen und Erläuterungen, 
die das Vorhaben, seinen Anlass und von dem Vorhaben betroffene 
Grundstücke und Anlagen erkennen lassen, sowie eine Unterlage 
nach § 6 UVPG a.F. und weitere entscheidungserhebliche Berichte 
und Empfehlungen (sog. Planunterlagen) vorgelegt.

Im Oktober 2021 wurde das Anhörungsverfahren nach § 73 VwVfG 
i.V.m. § 9 UVPG a.F. mit den ortüblichen Bekanntmachungen in den 
Städten Leuna, Schkeuditz und Leipzig begonnen. Seit dem 16. No-
vember 2021 erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form der 
Veröffentlichung der eingereichten Planunterlagen auf der Internetseite 
der Landesdirektion Leipzig unter dem Pfad https://www.lds.sachsen.
de/bekanntmachung (Rubrik –> Umweltschutz –> Wasserwirtschaft). 
Diese Veröffentlichung ersetzt dabei gemäß § 3 Abs. 1 des Planungs-
sicherstellungsgesetzes (PlanSiG) die Auslegung der Planunterlagen 
nach § 73 Abs. 3 VwVfG. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
erfolgt seit diesem Zeitpunkt als weiteres Informationsangebot nach 
§ 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die ergänzende körperliche Auslegung der 
o.g. Unterlagen in den drei o.g. Städten und in der Landesdirektion 
Sachsen, Dienststelle Leipzig. 

Am 26. November 2021 wurde festgestellt, dass in der Veröffentlichung 
auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen ein spezieller Bericht 
unter Punkt II.5.1 (Anlage 3 – Fischzönotische Betrachtung) nicht ein-
gestellt wurde, der jedoch entscheidungserheblich werden könnte. Des 
Weiteren hat die Stadt Leipzig zur besseren Lesbarkeit die Karte unter 
dem Punkt II.2.1 mit den Verweilzeiten des HQ5 mit den Flurstücken 
verschnitten und als zusätzliche Plangrundlage dem Grunderwerbs-
verzeichnis unter der Bezeichnung „20211213_LL_BA4_HQ5_Ver-
weilzeiten_Grunderwerb“ nachgereicht. Zudem wurde die unter IV.3 
enthaltene Tabelle mit den verschlüsselten Grunderwerbsdaten bezgl. 
der Überflutungsflächen überarbeitet, da in der Tabellenspalte Nr. 
10 nicht die Gesamtflächengröße der einzelnen Flurstücke, sondern 
nur die von der Überflutung betroffenen Flächengröße angegeben 
wurde. Nunmehr sind in der Tabelle beide Werte aufgeführt. Bei den 
zugrundeliegenden Überschwemmungsflächen handelt es sich um die 
maximale Ausdehnung, welche durch das gegenständliche Vorhaben 
erfolgt, wobei mit einem 5-jährigen Hochwasserereignis (statistische 
Häufigkeit aller 5 Jahre) gerechnet wurde. 

Aus diesen Gründen hat sich die Landesdirektion Sachsen entschieden, 
eine erneute Veröffentlichung und ersatzweise Auslegung der sog. 
Planunterlagen durchzuführen. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass sich alle Bürgerinnen und Bürger umfassend beteiligen können. 
Die Landesdirektion Sachsen wird die nach Maßgabe dieser erneuten 
Veröffentlichung und ersatzweisen Auslegung fristgerecht eingehenden 
Einwendungen, Stellungnahmen und Äußerungen behandeln wie die 

bis zum Ablauf der bisherigen Einwendungsfrist zum 17. Januar 2022 
fristgerecht eingegangenen und noch eingehenden Vorträge und diese 
dann ebenfalls in der Planfeststellung verbescheiden. 

Vor dem Hintergrund der Transparenz hat sich die Landesdirektion 
Sachsen entschieden, in der Veröffentlichung auf ihrer Internetseite 
noch einmal alle Unterlagen und nicht nur die Ergänzungen/Ände-
rungen und den fehlenden Bericht zu veröffentlichen. 

I.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um den 4. Bauabschnitt 
des Projekts „Lebendige Luppe – Wiederherstellung ehemaliger Fließ-
gewässer in der Luppenaue“. Das Projekt dient dabei primär dem 
Erhalt sowie der Entwicklung der Leipziger Nordwestaue zwischen 
Elsterbecken und Kleinliebenau. Durch die gezielte Flutung von Au-
waldbereichen sollen bei diesem Naturschutzprojekt insbesondere 
auetypische Lebensraumtypen und Arten wieder etabliert beziehungs-
weise gefördert werden. Zu diesem Zweck entwickelt das Projekt ein 
gesamträumlich integriertes Auenentwicklungskonzept.

Der 4. Bauabschnitt befindet sich im westlichen Teil des Gesamtprojekt-
gebietes. Das Vorhabengebiet wird von der Neuen Luppe im Norden, 
dem Feuchtgebiet Kleewinkel im Osten, dem Gemeindegebiet von 
Kleinliebenau, dem Augraben und dem Saale-Leipzig-Kanal im Süden 
und der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt im Westen umgrenzt. 

Bei der Umsetzung des 4. Bauabschnitts steht die Fließgewässerrena-
turierung des Zschampert, bei der dieser als eigenständiges Gewässer 
typgerecht entwickelt und als Bestandsgewässer aufgewertet wird, vom 
Saale-Leipzig-Kanal bis zum Luppewildbett (Zschampert-Unterlauf) 
am Südrand des Auwaldes im Vordergrund steht. Hierfür wird der 
Zschampert teilweise in sein historisches Gewässerbett zurückverlegt. 
Das Vorhabengebiet liegt dabei zum Großteil auf dem Territorium der 
Stadt Schkeuditz im Landkreis Nordsachsen und zu einem kleineren 
Teil im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig. 

Mit dem Vorhaben geht eine Verlängerung der Fließstrecke von 2 
km auf rund 6,5 km einher, wobei der Zschampert zukünftig in das 
Luppewildbett und nicht mehr in die Alte Luppe mündet.

Um eine teilflächige Überflutung des Hartholzauwaldes zu erreichen, 
sieht die Planung im Hochwasserfall (bis zu einem HQ5) die schadlose 
Mitführung des Hochwassers aus dem Zschampert bis zum Auwald 
vor. Größere Hochwasserereignisse werden momentan noch über den 
kleinen Abschlag Richtung Alte Luppe weitergeleitet, so dass mit keiner 
größeren Menge zu rechnen ist. Im Bereich vom Saale-Leipzig-Kanal 
bis zum Grünen Winkel (1,1 km) wird dazu die Sohle des Zschampert 
um etwa 80 cm angehoben und das Profil zur Schaffung einer Wech-
selwasserzone (Sekundäraue) angepasst. Im weiteren Verlauf erfolgt 
im Zschampert-Unterlauf bis zu seiner Mündung eine Revitalisierung 
(Wiederherstellung) des Gewässers in seinem historischen Verlauf (5,4 
km), wobei einzelne Gewässerabschnitte neu angelegt bzw. wieder-
hergestellt werden müssen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Gewässers sind insgesamt 11 
Bauwerke wie Furten und Brücken sowie ein größeres Brückenbauwerk 
an der Bundesstraße B 186 neu zum Erhalt von Wegebeziehungen und 
zur Gewässerquerung zu errichten. 

Der Zschampert wird derzeit durch anfallendes Wasser aus seinem 
Einzugsgebiet und Wasser aus dem Saale-Leipzig-Kanal sowie bei Vor-
handensein aus Überschusswasser aus dem Kulkwitzer See gespeist. 
Damit auch in Trockenzeiten Wasser aus dem Saale-Leipzig-Kanal 
Wasser in den Zschampert abgegeben werden kann, ist zur Verstetigung 
der Wasserführung im Niedrigwasserfall eine Wasserüberleitung aus 
dem Lindenauer Hafen in den Saale-Leipzig-Kanal von 50 l/s vorge-

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
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sehen. Dazu ist die Errichtung einer Heberanlage erforderlich, bis der 
Lindenauer Hafen an den Saale-Leipzig-Kanal angeschlossen wird. 

Trotz der naturschutzfachlichen Ausrichtung des Projekts sind im 
Zuge der Umsetzung des Vorhabens Eingriffen in Natur und Land-
schaft nicht zu vermeiden. Daher sieht die Planung auch umfangreiche 
Kompensationsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen vor, die ausführ-
lich in der Planunterlage beschrieben werden.

Für das Ausbauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Ge-
markungen Kleinliebenau, Dölzig, Schkeuditz, Burghausen, Schönau 
und Gundorf beansprucht. 

II.
Der Plan, der erneut veröffentlicht wird, beinhaltet eine technische 
Planung (Zeichnungen und Erläuterungen), eine Unterlage über die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 6 UVPG a. F. sowie 
weitere das Vorhaben betreffende entscheidungserhebliche Berichte 
und Empfehlungen. Dazu gehören u. a.: 

• ein landschaftspflegerischer Begleitplan,
• ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Prüfung der 

vorhabenbedingten Auswirkungen auf besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten,

• eine Unterlage zu NATURA 2000 – Zielkonformitätsprüfung und
• ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie.

Im Einzelnen sind folgende Unterlagen enthalten: 

Digitaler Ordner ORDNER-INHALT

0 –  Verzeichnisse Verzeichnis der Planvorlage

I. –  Fachplanung I.1 Fachplanung Gewässerausbau und Ingenieurbauwerke

I.1.1 Erläuterungsbericht 

Anl. 1: Erläuterungsbericht Brückenbauwerk F1

Anl. 2: Erläuterungsbericht Dammscharte 3.46

Anl. 3: Erläuterungsbericht Furt 3.47

Anl. 4: Erläuterungsbericht Brücke 3.48

Anl. 5: Erläuterungsbericht Furt RG 1

Anl. 6: Erläuterungsbericht Schütz  3.50

Anl. 7: Erläuterungsbericht Brückenbauwerk 3.92

Anl. 8: Erläuterungsbericht Furt D1

Anl. 9: Erläuterungsbericht Furt E1

Anl. 10: Erläuterungsbericht Brückenbauwerk 3.49

I.2 Fachplanung Durchflussmessung mit Datenfernüber-
tragung

Erläuterungsbericht Durchflussmessung Zschampert mit 
Datenfernübertragung sowie Anlagen/Pläne

I.3 Fachplanung Überleitung Hafenbecken Leipzig (Heber-
leitung)

I.3.1 Erläuterungsbericht Überleitung Hafenbecken Leipzig 
(Heberleitung)

I.3.2 Planunterlagen

I.3.3 Anlagen

II – Anhänge zur 
Fachplanung 

II.1. Bauwerksverzeichnis 

II.2. Hydraulische Berechnungen und Modellierung

II.2.1 Hydraulische Modellierung Zschampert stationär MNQ 
und MQ; instationär HQ 5, IWS Kurzbericht, Pläne 3.2.1 und 
3.3.1, Anlage A03-6.1

II.2.2.1 Hydraulische Nachweise Bauwerke F1, 3.46, 3.47, 
3.48, RG1, 3.50, 3.92, D1 und E1

II.2.2.2 Hydraulische Nachweise Bauwerk 3.49 

II.3. Baugrund- und Bodengutachten/ Altlastenuntersu-
chungen

II.3.1 Revitatlisierung der Luppe – Lebendige Luppe, Geo-
technische Untersuchung/

Baugrundhaupt-
untersuchung 
BA 4 – Zscham-
pert, Abschnitt 
4F – Geotech-
nischer Bericht;  
Planungsgesell-
schaft Scholz+Le-
wis  mbH (2020)  

II.3.2 Geotechnischer Bericht, Lebendige Luppe, Abschnitt 
vom Zschampert bis zur Luppe an der BAB A9 (BA4) Teil 1: 
geplante Strecke der Lebendigen Luppe – Baugrundunter-
suchung;  GGL (2019

II.3.3 Geotechnischer Bericht, Lebendige Luppe, Abschnitt 
vom Zschampert bis zur Luppe an der BAB A9 (BA4) Teil 2: 
Bauwerke – Baugrunduntersuchung;  GGL (2019) 

II.3.4 Abschätzung von Bemessungskennwerten für eine 
Bohrpfahlgründung, BW 3.49, Brücke B 186; Scholz+Lewis 
mbH (2020) 

II.3.5 Bodenkartierung Zschampert BA 4; C&E (2020) + Stel-
lungnahme zum Geotechnischen Bericht Gewässerabschnitt 
4e, C&E (2021)

II.3.6 Auskunft aus dem Sächsischen Altlastenkataster; 2020

II.3.7 Auskunft über Kampfmittelbelastungen

II.3.8 Bodenschutzkonzept 

II.4. Statische Nachweise/Tragwerksplanung und Prüfstatik

II.4.1 Brücke F1 – Tragwerksplanung und Prüfstatik

II.4.2 Brücke 3.48 – Tragwerksplanung und Prüfstatik

II.4.3 Brücke 3.92 – Tragwerksplanung und Prüfstatik

II.4.4 Brücke 3.49 – Entwurfsstatik und Prüfstatik

II.5. Hydrologische und gewässerökologische Fachgutachten

II.5.1 Fachbeitrag EU-WRRL (Ingenieur-Consult GmbH (2021) 

II.5.2 Untersuchungen, Einschätzungen und Berechnungen 
zur Gewässergüte, Teilbericht BA4; 08/2020

II.5.3 Wasserhaushaltsmodellierung mit dem gekoppelten 
Grundwasser-Oberflächenwassermodell (Grundwasser BA 4 
Zschampert / Prognose Abschnitt 4F); 11/2020

II.6. Stellungsnahmen/Auskünfte von Beteiligungen 

II.6.1 Stellungnahmen/Auskünfte

II.6.1.1 Zusammenfassung Stellungsnahmen und Auskünfte 
(E-Mail/Protokoll)

II.6.1.2 Stellungnahmen/Auskünfte

II.6.2 Leitungsauskünfte Medienträger 

II.6.2.1 Übersicht Auskünfte Medienträger

II.6.2.2 Medienträger im Kreuzungsbereich

II.6.2.3 Leitungsauskünfte Medienträger

III – Karten, Pläne 
und Zeichnungen 
zur Fachplanung 
I.1

III.1. Gesamtprojektgebiet (Übersichtsplan)

III.2. Freianlagen 

III.3 Ingenieurbauwerke

III.3.1 Ingenieurbauwerke F1, 3.46, 3.47, 3.48, RG1, 3.50, 
3.92, D1 und E1

III.3.2 Ingenieurbauwerk 3.49 

IV – Eigentums-, 
Rechtsverhält-
nisse u. Grund-
stücksverzeichnis 

IV.1 Grunderwerbspläne Freianlagen 

IV.2 Grunderwerbspläne – Ingenieurbauwerke 

IV.3 Grunderwerbsverzeichnisse 
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V – Umweltpla-
nung zur Fach-
planung I.1

V.1. Umweltverträglichkeitsstudie 

V.2. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) Bericht, 
Anlagen und Pläne

V.3. Natura2000- Zielkonformitätsprüfung  

V.4. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

V.5. Anhänge zur Umweltplanung

V.5.1 Faunistische und Biotopkartierung Abschnitt 4b-4E : 
V.5.1.1: 2013; V.5.1.2: 2016)

V.5.2 Faunistische Kartierung 4b-4E (2019)

V.5.3. Faunistische- und Biotopkartierung Abschnitt 4F (2020)

V.5.4 Maßnahmenkonzept Helm-Azurjungfer 

V.5.5 Baubericht Maßnahmen Helm-Azurjungfer und Bau-
abnahmeprotokoll 

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie erfolgt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit durch eine Veröffentlichung der Planunterlagen im 
Internet. Die Auslegung der Planunterlagen nach § 73 Abs. 3 VwVfG 
wird gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG dadurch ersetzt. 

Der Plan einschließlich Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vor-
haben, seinen Anlass und von dem Vorhaben betroffene Grundstücke 
und Anlagen erkennen lassen, sowie Unterlagen nach § 6 UVPG a.F. 
und weitere entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen 
werden erneut in der Zeit vom 10. Januar 2022 bis einschließlich 9. 
Februar 2022 durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Lan-
desdirektion Sachsen unter dem Pfad https://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung (Rubrik –> Umweltschutz –> Wasserwirtschaft) der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Diese Unterlagen liegen als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 1 PlanSiG in der Zeit vom 10. Januar 2022 bis einschließ-
lich 9. Februar 2022 auch 

in der Stadtverwaltung Leuna, Bauamt, Außenstelle Gesundheitszen-
trum / Westflügel, Rudolf-Breitscheidstraße 18, 06237 Leuna, Zimmer 
R 2.19 zu den Erreichbarkeitszeiten
Mo. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Do. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

in der Stadtverwaltung Schkeuditz, Rathausplatz 7, 04435 Schkeuditz, 
Zimmer 2.06 der Stadt Schkeuditz, zu den Öffnungszeiten

Mo., Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr
Di. von 8.00 bis 18.00 Uhr
Do. von 08.00 bis 17.00 Uhr
(Mi. geschlossen) und

in der Stadtverwaltung Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden 
Mo./Mi. von 8.00 bis 15.00 Uhr
Di./Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr
Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Beim Betreten der o. g. Verwaltungsgebäude sind die jeweils in den 
Verwaltungen geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die für den 
Besucherverkehr zur Eindämmung des Corona-Virus erlassen wurden, 
zu beachten. Dazu gehört insbesondere das Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes und die Erteilung einer Selbstauskunft.

Da der öffentliche Besucherverkehr aktuell für die Öffentlichkeit nur 
eingeschränkt zugängig ist, wird durch die oben genannten Verwal-
tungsbehörden auf Folgendes hingewiesen:

Stadt Leuna: Die persönliche Einsichtnahme ist nur nach vorheriger 
Terminabstimmung möglich. Zur Terminvereinbarung steht die Tele-

fonnummer 03461 24 950 20 zur Verfügung. Coronabedingt darf aktuell 
jeweils nur 1 Person die Außenstelle Gesundheitszentrum / Westflügel 
betreten. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, die im Falle 
einer notwendigen Kontaktverfolgung benötigt werden. Diese finden 
keinerlei andere Verwendung und werden nach 4 Wochen gelöscht.

Stadt Schkeuditz: Im Vorfeld der Einsichtnahme ist eine Termin-
vereinbarung im Sekretariat der Stabsstelle bei Frau Schön, Telefon-
nummer 034204 88 149 erforderlich, wobei die Einsichtnahme ohne 
Beaufsichtigung erfolgt.

Stadt Leipzig: Bitte informieren Sie sich vor Einsichtnahme in die Plan-
unterlagen über die Zugangsbedingungen in den Bekanntmachungen 
der Stadt. Um eine telefonische Terminvereinbarung unter 0341 123 
4948 wird gebeten.

Zusätzlich werden die vorgenannten Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
2 PlanSiG während dieser Zeit 

in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig, Raum 463 (um vorherige telefonische oder schriftliche 
Terminvereinbarung wird gebeten, Telefonnummer 0341  977 42 10, 
Beachtung der geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den 
Besucherverkehr – insbesondere Zugang nur mit medizinischem 
Mund-Nasen-Schutz, Beachtung der Erteilung einer Selbstauskunft 
beim Einlass- und Kontrolldienst einschl. der Möglichkeit der digitalen 
Kontaktdatenerfassung über die Corona Warn-App);

als leicht zu erreichenden Ort ausgelegt.

Maßgeblich sind allein die im Internet auf der Internetseite der Lan-
desdirektion Sachsen unter dem Pfad https://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung (Rubrik –> Umweltschutz –> Wasserwirtschaft) 
veröffentlichten Unterlagen. 

Eine zusätzliche Zugänglichmachung des Inhalts dieser Bekanntma-
chung und der auszulegenden Unterlagen auf dem UVP-Portal unter 
https://uvp-verbund.de erfolgt nicht, da dies in der Fassung des 
UVPG, die vor dem 16. Mai 2017 galt, nicht vorsehen ist.

III. 
Die betroffene Öffentlichkeit kann bis einen Monat nach Ablauf der 
Frist der Veröffentlichung im Internet am 10. Februar 2022 – also bis 
einschließlich 9. März 2022 – bei der Landesdirektion Sachsen (Postan-
schrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder der Dienststelle 
in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei einer der o. g. Städte 
Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben. 

Die Erhebung zur Niederschrift wird aufgrund der aktuellen Situation 
durch die Covid-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG ausgeschlossen. 
Die Vermeidung einer dazu notwendigen Kontaktaufnahme erscheint 
zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und zur Vermeidung 
einer Überlastung des Gesundheitswesens geboten. 

Gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG besteht ferner die Möglichkeit, Einwen-
dungen elektronisch unter der E-Mail-Adresse post@lds.sachsen.de 
einzureichen. Die Einwendung (E-Mail) bedarf keiner qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und keiner eigen-
händigen Unterschrift. Die Schriftform kann bei der Landesdirektion 
Sachsen auch durch Versendung eines elektronischen Dokuments mit 
der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes ersetzt werden. 
Die Adresse und die technischen Anforderungen für die Übermittlung 
elektronischer Dokumente sind bei der Landesdirektion Sachsen über 
die Internetseite www.lds.sachsen.de/kontakt abrufbar.

Betroffene Öffentlichkeit ist jede Person, deren Belange durch das 
Vorhaben berührt wird, und jede Vereinigung, deren satzungsmäßiger 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird.

Die Einwendungen bzw. Äußerungen müssen den Namen und die 
volle Anschrift des Einwenders enthalten. Sie sollen den geltend ge-
machten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei 
Eigentumsbeeinträchtigungen wird um Bezeichnung der betroffenen 
Grundstücke mit Flurstücknummern und Gemarkungen gebeten. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://uvp-verbund.de
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
http://www.lds.sachsen.de/kontakt
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listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt. 

Mit Ablauf der oben genannten Einwendungs- bzw. Äußerungsfrist 
sind für das Planfeststellungsverfahren alle Einwendungen bzw. Äu-
ßerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 

Einwendungen wegen nachteiliger Wirkungen des Vorhabens können 
später nur nach § 14 Absatz 6 WHG geltend gemacht werden.

Alle frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen bleiben wirksam. 
Es besteht daher keine Notwendigkeit, bereits erhobene Einwendungen 
nochmals zu erheben.

Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungs-
gerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, 
werden hiermit entsprechend von der Ersetzung der Auslegung des 
Plans durch die Veröffentlichung im Internet benachrichtigt. Ihre Ein-
wendungen und Stellungnahmen sind ebenfalls innerhalb der in der 
Nr. 1 genannten Frist bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten 
Stellen abzugeben 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Landesdirektion Sachsen perso-
nenbezogene Daten in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden 
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen 
über die Verarbeitung der Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung 
der Daten finden Sie unter https://www.lds.sachsen.de/datenschutz 
sowie in dem dort in der Rubrik „wasserrechtliche Planfeststellungs-
verfahren Oberflächenwasser und Hochwasserschutz“ eingestellten 
Informationsblatt „Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 
13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1und 2 Datenschutz-
Grundverordnung für wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren 
Oberflächenwasser und Hochwasserschutz“. Der behördliche Daten-
schutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt erreichbar: 
Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz; 
E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Telefon: +49 371/532-0.

IV.
Die Landesdirektion Sachsen ist die zuständige Behörde für die 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens einschließlich des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens sowie für die Zulassungs-
entscheidung. Bei der Landesdirektion Sachsen sind weitere relevante 
Informationen erhältlich und es können innerhalb der unter Pkt. III.1 
genannten Frist Fragen eingereicht werden.

V.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen zu 
dem Plan sind grundsätzlich in einem Termin zu erörtern. Nach § 5 
Abs. 2 PlanSiG genügt jedoch anstelle des Erörterungstermins eine 
Online-Konsultation. 

Der Erörterungstermin bzw. wenn von der Online-Konsultation Ge-
brauch gemacht wird, wird vorher öffentlich bekannt gemacht.

Diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgege-
ben haben, werden von dem Erörterungstermin bzw. der Online-Kon-
sultation gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigun-
gen vorzunehmen, können diese durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.

Bei Nichtteilnahme eines Beteiligten am Erörterungstermin bzw. an 
der Online-Konsultation kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins bzw. 
der Online-Konsultation beendet.

Der Erörterungstermin als auch die Online-Konsultation sind nicht 
öffentlich.

Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, für die Erhe-
bung von Einwendungen und die Teilnahme am Erörterungstermin, 
an der Online-Konsultation oder Vertreterbestellung entstehen, werden 
nicht erstattet.

Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungs-
termin bzw. in der Online- Konsultation, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.

Die Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung des Vor-
habens ergeht nach Durchführung des Planfeststellungsverfahrens 
mit einem Planfeststellungsbeschluss. 

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Lan-
desdirektion Sachsen) entschieden. 

Die Zustellung der Entscheidung an die diejenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, kann durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wird, wird darauf hingewiesen,

a.  dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Landesdirektion 
Sachsen ist,

b.  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungs-
beschluss entschieden werden wird,

c.  dass mit den zugänglich gemachten Planunterlagen eine Unterlage 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 6 Abs. 1 Satz 
1 UVPG a.F. vorgelegt wurde,

d.  dass der Behörde bei Beginn des Beteiligungsverfahrens keine 
weiteren entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen 
vorliegen,

e. dass die Anhörung zu den zugänglich gemachten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens gemäß § 9 UVPG a.F. ist,

f.  dass nach Beginn des Beteiligungsverfahrens weitere Informationen, 
unter anderem die Stellungnahmen der anerkannten Umwelt- und 
Naturschutzvereinigungen, die für den Planfeststellungsbeschluss 
von Bedeutung sein können, bei der Landesdirektion Sachsen 
eingegangen sind, Umweltinformationen darstellen und dort als 
solche zugänglich sind. Sie sind auch nach dem Ablauf der Ver-
öffentlichungsfrist nach den gesetzlichen Bestimmungen über den 
Zugang zu Umweltinformationen zugänglich. Dies gilt auch für 
künftig eingehende Umweltinformationen. ■

Leipzig, den 11.12.2021
Stadtplanungsamt

i. A. der Landesdirektion Sachsen
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau eines ehemaligen  
Werkstattgebäudes in ein Wohnhaus, Alfred-Kästner-Straße 80a“, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3340/2

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.12.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-010030-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau eines ehem. Werk-

stattgebäudes in ein Wohnhaus, Alfred-Kästner-Straße 80 a“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3340/2, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist
erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen
aus § 5 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass keine Feuerwehrzufahrt 
realisiert wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilienhaus mit 
6 Wohneinheiten und Garage im Erdgeschoss für 3 Stellplätze sowie 
4 Stellplätze im Hof, Am Hirtenhaus 3“, Leipzig; Gemarkung Wahren, 

Flurstücke 62/2, 66/4, 66/1

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.12.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-007926-VV-63.30-JBO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilienhaus 
mit 6 Wohneinheiten und Garage im Erdgeschoss für 3 Stellplätze 
sowie 4 Stellplätze im Hof, Am Hirtenhaus 3“, Leipzig; Gemarkung 
Wahren, Flurstücke 62/2, 66/4, 66/1, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-52 40 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer 

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Carport  
e-Mobile, Bahnhofstraße 86“, Leipzig,

Gemarkung Kleinwiederitzsch, Flurstück 72/k

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-007538-VV-63.40-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Carport e-Mo-

bile, Bahnhofstraße 86“, Leipzig, Gemarkung Kleinwiederitzsch,
Flurstück 72/k, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau Balkone und Einbau  
Aufzug, Fregestraße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2112/w

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.12.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-008793-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau Balkone und
Einbau Aufzug, Fregestraße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig,
Flurstück 2112/w, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
Abweichungen gemäß § 67 (1) SächsBO von den Anforderungen
aus § 50 i.V.m. § 39 (4) und (5) SächsBO zum barrierefreien Bauen
und der Grundfläche von Aufzügen sowie aus § 6 (2) SächsBO zu
den Abstandsflächen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abteilung Zentrum/Sonderbauten, 
Sachgebiet Zentrum; Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig (Besucher-
anschrift: Prager Straße 118 - 122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-
Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. Die Frist wird 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau des Dachgeschosses,  
Herstellung zweier Wohnungen mit Spitzboden, zwei Loggien und sieben 

Dachflächenfenstern; Errichtung von zwei Stellplätzen im Hinterhof,  
Ludwigstraße 86“, Leipzig, Gemarkung Volkmarsdorf, Flurstück 397/e

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 30.11.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-012452-VV-63.40-IEH einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau des Dachgeschosses,
Herstellung zweier Wohnungen mit Spitzboden, zwei Loggien und
sieben Dachflächenfenstern; Errichtung von zwei Stellplätzen im Hinter-
hof, Ludwigstraße 86“, Leipzig, Gemarkung Volkmarsdorf, Flurstück 
397/e, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen zugelassen:
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus §
6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die durch die Nutzungsänderung 
zu einem ausgebauten Dachgeschoss anfallenden Abstandsflächen 
auf den benachbarten Flurstücken 397/a und 397/b der Gemarkung
Volkmarsdorf zugelassen werden.
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 
§ 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die Umsetzung des Vorhabens
ohne die barrierefreie Zugänglichkeit der Wohnungen eines Geschosses 
zugelassen wird.

(3) Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen des zu prüfenden
Fachrechts:
Zustimmung der unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 12 Abs. 3
Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
Genehmigung gemäß § 173 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Benehmen
mit dem Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung Leipzig
Genehmigung zum Eingriff in den geschützten Baumbestand gemäß § 
29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 19 Abs. 3 
und 4 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) im Einvernehmen 
mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer Leipzig

(4) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auflagen-
vorbehalte.

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-5248 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilienhäuser mit 
37 Wohneinheiten und Tiefgarage, Papiermühlstraße 17, 21“, Leipzig, 

Gemarkung Stötteritz, Flurstücke 854, 860

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.12.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-009253-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Mehrfamilien-
häuser mit 37 Wohneinheiten und Tiefgarage, Papiermühlstraße
17, 21“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstücke 854, 860, im
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen
aus § 45 Nr. 3 SächsBO dahingehend, dass die Abfallstoffe nicht
unmittelbar vom Freien entleert werden können und aus § 6 Abs.
2 SächsBO dahingehend, dass die Abstandsflächen nicht nur auf
dem Grundstück selbst liegen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von Teilbereichen des 
Kellergeschosses Hofgebäude Schiebestraße 32 für Jugendarbeit der  

Hofgemeinde Leipzig. Die Einrichtung ist für 30 Jugendliche ausgelegt. 
Schiebestraße 32“, Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 296/x

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2021-010193-VV-63.30-HAS einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung von Teil-
bereichen des Kellergeschosses Hofgebäude Schiebestraße 32 für
Jugendarbeit der Hofgemeinde Leipzig. Die Einrichtung ist für
30 Jugendliche ausgelegt. Schiebestraße 32“, Leipzig, Gemarkung
Eutritzsch, Flurstück 296/x, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt;
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung von zwei 
Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage und einem Einfamilienhaus, Geute-

brückstraße, Dybwadstraße, Hoffmannstraße, Pöppelmannstraße“,  
Leipzig, Gemarkung Paunsdorf, Flurstücke 182/27, 182/t

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 25.11.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-012873-BV-63.40-IEH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das
Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung von zwei Mehrfamilienhäu-
sern mit Tiefgarage und einem Einfamilienhaus, Geutebrückstraße, 
Dybwadstraße, Hoffmannstraße, Pöppelmannstraße“, Leipzig,
Gemarkung Paunsdorf, Flurstücke 182/27, 182/t, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3
Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-52 48 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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